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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.2006

Norm

StGB §34 Abs1 Z19

StGB §146 G

Rechtssatz

Für die Wertung sich selbst zugefügter Verletzungen zur Durchführung eines Versicherungsbetruges als mildernd

besteht schon deshalb keine Veranlassung, weil diese nicht aus der Täuschung der Versicherungsangestellten

resultieren.
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